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PLANZEICHERKLÄRUNG

Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen, © 2025

PRÄAMBEL
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB), der §§ 80 und 84 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) und des § 58 Abs. 2 Nr. des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat der Rat der 
Gemeinde Sassenburg diesen Bebauungsplan 
"Freiflächen-Photovoltaikanlagen", bestehend aus der Planzeichnung 
und den textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

       ………………………………
Siegel           Der Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Sassenburg hat in seiner Sitzung am ….. ….. 
20….. die Aufstellung des Bebauungsplanes 
"Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit 
gültigen Fassung am ….. ….. 20….. ortsüblich bekannt gemacht 
worden.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

       ………………………………
 Siegel          Der Bürgermeister

Beteiligung der Öffentlichkeit

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB fand in der Zeit vom ….. ….. 20….. bis ….. ….. 20….. 
einschließlich statt.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hat in 
der Zeit ….. ….. 20….. bis ….. ….. 20….. einschließlich 
stattgefunden.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

              ………………………………
 Siegel        Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Sassenburg hat den Bebauungsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen 
nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB in seiner Sitzung am ….. ….. 20….. als Satzung (§ 10 BauGB) 
sowie die Begründung einschließlich Umweltbericht beschlossen.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

      ………………………………
 Siegel           Der Bürgermeister

Rechtskraft

Im Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
am ….. ….. 20….. bekannt gemacht worden, dass die Gemeinde 
Sassenburg diesen Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlagen" 
beschlossen hat.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
"Freiflächen-Photovoltaikanlagen" in Kraft.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

      ………………………………
                    Der Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk

Der Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlagen" wird hiermit 
ausgefertigt.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

   ………………………………
    Der Bürgermeister

PLANGRUNDLAGE
Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte
Landkreis Gifhorn, Samtgemeinde Sassenburg,
Gemarkung Dannenbüttel - Flur 6 | Gemarkung Grußendorf - Flur 2, Flur 3
Gemarkung Neudorf-Platendorf - Flur 2 | Gemarkung Westerbeck - Flur 3
Maßstab: 1:2.000
Herausgeber: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- 
und Katasterverwaltung, © 2025

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters
und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie
Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ... . ... .
20...). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der
neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Gifhorn, den ….. ….. 20…..

                                       ..………….………………………………
        Amtl. Vermessungsstelle, Unterschrift

BEARBEITUNG
Der Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlagen" wurde
ausgearbeitet von:

Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft Mbh & Co. KG
Mühlenweg 60
29358 Eicklingen

Eicklingen, den ….. ….. 20…..

              ………………………………
               Planverfasser
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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Füllschema der Nutzungsschablone

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

Landwirtschaftlicher Verkehr

Einfahrtbereich

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

oberirdisch
nachrichtlich übernommen

unterirdisch
nachrichtlich übernommen

Wasserflächen und Flächen für die
Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 BauGB)

Wasserflächen

Umgrenzung der Flächen mit
wasserrechtlichen
Festsetzungen:
Wasserschutzgebietszone
nachrichtlich übernommen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6
BauGB) nachrichtlich
übernommen

Erhaltung: Bäume

Erhaltung: Stäucher

Erhaltung: Hecken

Umgrenzung von Schutzgebieten
und Schutzobjekten im Sinne
des Naturschutzrechtes
(§ 9 Abs. 6 BauGB und § 22
BNatSchG) nachrichtlich
übernommen

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten zu belastende
Flächen - schmale Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6
BauGB)
nachrichtlich übernommen

Umgrenzung von Flächen, die
von der Bebauung freizuhalten
sind, Umgrenzung der von der
Bebauung freizuhaltenden
Schutzflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10, Nr. 24 und
Abs. 6 BauGB)
nachrichtlich übernommen

Umgrenzung der Flächen,
unter denen der Bergbau
umgeht oder die für
den Abbau von Mineralien
bestimmt sind (Eisenerz)
(§ 9 Abs. 5 Nr. 1, Nr. 2 und
Abs. 6 BauGB)
nachrichtlich übernommen

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb eines
Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5
BauNVO)
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